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Reglement über die Beaufsichtigung der Stiftungen  

 

 

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Bottmingen beschliesst gestützt 
auf § 46 und § 47 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die Organisation und die Verwal-

tung der Gemeinden vom 28.05.1970 (Gemeindegesetz, GemG; SGS 180) sowie § 52 

des Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches vom 16.11.2006 (EG ZGB; 
SGS 211) folgendes Reglement: 

A. Geltungsbereich und Übernahme der Aufsicht 

§ 1 

 
Geltungsbereich  1 Dieses Reglement regelt die Beaufsichtigung von privat-

rechtlichen Stiftungen, welche von Bundesrechts wegen der Auf-

sicht der Gemeinde Bottmingen unterstellt sind (Art. 84 Abs. 1 
ZGB1). 

 
 2 Es regelt die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen 
Aufsichtsbehörden und den Kantonsbehörden. 

 

§ 2 

 
Prüfung des 

Errichtungsaktes 

 1 Der Gemeinderat prüft, ob das gewidmete Vermögen und 

die vorgesehene Organisation für eine dem Zweck entsprechen-

de Tätigkeit genügen und ob der Zweck selbst nicht widerrecht-
lich, unsittlich oder unmöglich ist. 

 
 2 Bei mangelhafter Organisation oder ungenügendem Stif-
tungsvermögen trifft der Gemeinderat die erforderlichen Mass-

nahmen gemäss § 9. 

 

§ 3 
 

Bestätigung an das 

Handelsregisteramt 

 Hält der Gemeinderat den Errichtungsakt für rechtmässig und 

seine eigene Zuständigkeit für gegeben, verfügt er die Übernah-
me der Aufsicht und stellt diese dem Handelsregisteramt zu. 

 

§ 4 

 
Verfahren bei 

Sitzverlegung 

 Das Verfahren gemäss den §§ 2 bis 3 ist auch bei Sitzverle-

gungen von Stiftungen von einer Gemeinde in eine andere anzu-

wenden. 
 

B. Befreiung von der Revisionspflicht und Pflichten der Stiftungen 

§ 5 
 

Befreiung von der 

Revisionspflicht  

 1 Der Gemeinderat kann die Stiftung mittels Verfügung von 

der Pflicht befreien, eine Revisionsstelle zu bezeichnen, wenn die 
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 Voraussetzungen nach Art. 83b ZGB sowie der Verordnung über 

die Revisionsstellen von Stiftungen2 erfüllt sind und einfache fi-

nanzielle Verhältnisse vorliegen. Diese Befreiung ist jederzeit wi-
derrufbar. 

 
 2 Das Gesuch um Befreiung ist spätestens drei Monate vor 
dem Rechnungsabschluss der Stiftung einzureichen. 

 
 3 Die Befreiung erfolgt mit Wirkung für das nächste Rech-

nungsjahr. 
 
 4 Ist die Stiftung von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle 

zu bezeichnen, so muss sie bestätigen, dass: 

a.  die Jahresrechnung vollständig ist und alle relevanten Ge-

schäftsfälle und Sachverhalte gesetzeskonform abbildet 

(Vollständigkeitserklärung), 

b. die Bilanz zu Verkehrswerten erstellt ist, 
c.  das Vermögen dem Zweck entsprechend verwendet worden 

ist und 

d. die Voraussetzungen für die Befreiung weiterhin gegeben 
sind. 

 

§ 6 
 

Berichterstattung 

und Rechnungs-

ablage 

 1 Die Organe der Stiftungen reichen unaufgefordert binnen 6 

Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres dem Gemeinderat fol-

gende Unterlagen ein: 

a.  die vom Stiftungsrat genehmigte, rechtsgültig unterzeichne-

te Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz und Betriebsrech-

nung mit den Vorjahreszahlen und Anhang, 
b. eine Auflistung des Gesamtbetrags, welcher dem obersten 

Stiftungsorgan und der allfälligen Geschäftsleitung direkt 

oder indirekt vergütet wurde im Sinne von Art. 734a Abs. 2 
OR3), 

c.  das Protokoll betreffend die Genehmigung der Jahresrech-

nung, 

d. den Bericht der Revisionsstelle, soweit die Stiftung nicht 
nach § 5 davon befreit ist, 

e.  den Bericht über die Tätigkeit der Stiftung, 

f.  allfällige weitere vom Gemeinderat einverlangte Unterlagen. 
 

  2 Die Vorschriften des Obligationenrechts über die kaufmänni-

sche Buchführung und Rechnungslegung gelten sinngemäss. 
 
 3 Die Berichterstattungsunterlagen sind im Original und 

rechtsgültig unterzeichnet einzureichen. 

 
 4 Auf Gesuch hin kann der Gemeinderat die Frist zur Einrei-

chung der Unterlagen erstrecken.  

 
  

                                         
2 SR 211.121.3 
3 SR 220 
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§ 7 

 

Form der 
Einreichung 

 Die Unterlagen sind dem Gemeinderat in geeigneter Form mit 
gültiger Signatur zuzustellen. 

C. Aufgaben des Gemeinderats 

§ 8 
 

Prüfung  Der Gemeinderat nimmt Einsicht in die jährliche Berichterstat-

tung der Stiftung. Er prüft insbesondere: 

a. die Organisation der Stiftung (Art. 83 ff. ZGB), 
b. die Vermögensverwendung (Art. 84 Abs. 2 ZGB), 

c. die Anlage des Stiftungsvermögens nach den Grundsätzen 

einer sorgfältigen Kapitalanlage, insbesondere nach den 
Grundsätzen der Sicherheit, der Erzielung eines angemesse-

nen Ertrags, der Risikoverteilung und der Liquidität, 

d. die Übereinstimmung von Reglementen und anderen Erlas-

sen der Stiftung mit der Urkunde und dem Gesetz. 

 

§ 9 

 
Aufsichtsmittel  1 Zur Durchführung der Aufsicht ergreift der Gemeinderat alle 

erforderlichen Massnahmen. Er kann insbesondere: 

a.  Weisungen erteilen, 
b.  Gutachten und Expertisen anordnen, 

c.  Ersatzvornahmen anordnen, 

d. Stiftungsorgane ermahnen, verwarnen oder abberufen, 

e.  amtliche Verwaltungen einsetzen, 
f.  eine Revisionsstelle bei einer Stiftung ernennen oder abbe-

rufen, 

g. eine ordentliche Revision anordnen bei Stiftungen, welche 
der eingeschränkten Revision unterliegen, 

h. Bussen oder Ordnungsbussen bis maximal CHF 500 aus-

sprechen, 
i.  Strafanzeigen erstatten, insbesondere aufgrund von Art. 

292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches4. 

 
  2 Der Gemeinderat kann von sich aus oder auf Anzeige Dritter 

jederzeit vom Stiftungsrat Auskunft und die Herausgabe von 

sachdienlichen Unterlagen verlangen. 

 
 3 Die Kosten für aufsichtsrechtliche Massnahmen gehen zulas-

ten der betroffenen Stiftung. Bei der Abberufung einer Revisi-

onsstelle gehen die Kosten zulasten der Revisionsstelle, die die 
Massnahme verursacht. 

 

§ 10 

 
Urkundenänderung 

der Stiftung 

 1 Der Gemeinderat stellt dem Regierungsrat Antrag zur Ur-

kundenänderung einer Stiftung nach Art. 85, 86 und 86a ZGB 
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 aufgrund von Gesuchen des obersten Stiftungsorgans oder auf-

grund von Verfügungen von Todes wegen. 

 
 2 Das Gesuch umfasst: 

a.  die geltende Stiftungsurkunde; 

b.  die Begründung der Änderung; 
c.  den Beschluss des Stiftungsrats betreffend die Änderung; 

d.  gegebenenfalls die beurkundete Änderung der Stiftungsur-

kunde. 

 
 3 Die Unterlagen gemäss Abs. 2 Bst. a bis c sind dem Ge-

meinderat einzureichen. Die beurkundete Änderung gemäss Abs. 

2 Bst d ist direkt dem Handelsregisteramt einzureichen. 
 
 4 Der Gemeinderat reicht seinen Antrag betreffend Urkunden-

änderung einer Stiftung zusammen mit dem Gesuch des obers-

ten Organs der Stiftung oder der Verfügung von Todes wegen 
dem Regierungsrat ein. 

 
 5 Handelt es sich um unwesentliche Änderungen der Stif-
tungsurkunde nach Art. 86b ZGB, so nimmt der Gemeinderat die 

Änderungen der Stiftungsurkunde vor. Das oberste Organ der 

Stiftung kann die Unterlagen dem Gemeinderat zur Vorprüfung 
einreichen. 

 

§ 11 

 
Aufhebung und 

Löschung 

(Art. 88 f. ZGB) 

 Der Gemeinderat beantragt dem Regierungsrat die Aufhebung 

der Stiftung, wenn: 

a.  deren Zweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung 
durch eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht aufrecht-

erhalten werden kann oder 

b. deren Zweck widerrechtlich oder unsittlich geworden ist. 

D. Gebühren 

§ 12 

 

Jährliche Aufsichts-
gebühren 

 1 Der Gemeinderat erhebt anlässlich der Einsichtnahme in die 
Jahresrechnung eine nach dem Vermögen berechnete jährliche 

Grundgebühr für die Ausübung der Aufsicht. Als Vermögen gilt 

die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Aktiven. 
 
  2 Die jährliche Grundgebühr für die Ausübung der Aufsicht 

richtet sich nach dem jährlich ausgewiesenen Bruttovermögen 
(Bilanzsumme):  

a.  bis  CHF  100'000:  CHF  295 

b. bis  CHF  500'000:  CHF  455 

c.  bis  CHF  1'000'000:  CHF  620 
d. bis  CHF  1'500'000:  CHF  640 

e.  bis  CHF  2'500'000:  CHF  660 

f.  bis  CHF  5'000'000:  CHF  880 
g. bis  CHF  7'500'000:  CHF  1'000 

h. bis  CHF  10'000'000:  CHF  1'260 
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i.  bis  CHF  20'000'000:  CHF  1'635 

j.  bis  CHF  30'000'000:  CHF  1'800 

k.  bis  CHF  50'000'000:  CHF  2'025 
l.  bis  CHF 100'000'000:  CHF  2'410 

m. bis  CHF 150'000'000:  CHF  2'600 

n. bis  CHF 250'000'000:  CHF  2'835 
o.  über CHF 250'000'000:  CHF  3'345 

 

§ 13 

 
Gebühren für wei-

tere Verrichtungen 

 Der Gemeinderat erhebt für folgende Verrichtungen nach dem 

Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip berechnete Gebühren: 

a.  Vorprüfung und Prüfung von Urkunden CHF  500–3'000 
  und -änderungen 

b. Zusammenschluss und (Teil-) Liquidationen CHF  500–2'000 

  von Stiftungen  

c.  Übernahme der Aufsicht bzw. Entlassung  CHF  500–3'000 
   aus der Aufsicht  

e.  Prüfung von Reglementen  CHF  150–2'500 

f.  Anordnung von Massnahmen  CHF  500–7'500 
g. Mahngebühren  CHF  50 

h. zweite und jede weitere Erstreckung der  CHF  50 

  Frist zur Einreichung von Jahresbericht  
  und -rechnung   

i.  weitere Verfügungen und besondere  CHF  500–3'000 

  Arbeitsaufwendungen  

 
§ 14 

 

Gebührenreduktion 
und -befreiung 

 Der Gemeinderat kann die gemäss §§ 12 bis 13 anfallenden 
Gebühren auf begründetes Gesuch hin ganz oder teilweise erlas-

sen. 

E. Schlussbestimmungen 

§ 15 

 

Inkrafttreten  Dieses Reglement tritt am 01.04.2022 in Kraft. 

 
 

Bottmingen, 30.03.2022 

 
 EINWOHNERGEMEINDE BOTTMINGEN 

 Die Präsidentin: Der Verwalter: 

 sig. M. Krapp-Boeglin  sig. M. R. Duthaler 
 

 

Genehmigt durch Verfügung der Sicherheitsdirektion BL vom 18<.05.2022. 
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